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Litteratur.

Tr akt a nde n des z w ei fach en LandratheS in Herisa u,
am 6. Mai 1844, zu Handen der Mitglieder desselben.

40 S. 8.

Es verdient, als ein Fortschritt bezeichnet zu werden, daß diese

Tractanden mehre Wochen vor der Versammlung an die Mitglieder
ausgetheilt wurden. Freilich wird es da und dort neue Mitglieder geben,

die bei dieser Austheilung nicht berücksichtigt werden konnten; genug aber,

daß das Mögliche geschehe. Die durch die Synode veranlaßte Confir-
mandenordnung, die neue Militärorganisation, die wir schon dem cid-

genössischen Kriegsrathe schuldig sind, seit dieienige vom Jahr 1827 nur
noch auf dem Papiere besteht, die Militärbußen-Ordonnanz, die neue

Polizeiverordnung u. s. w. bieten dem zweifachen Landrathe Stoff zu
einer sehr fruchtbaren Versammlung dar.

IlerausALAelron gusi

VersnstsItunA clei' gllAemeinoir ALsolriclrlbol'ScIrkircken
(4ese1Ise1ia1ì cler 8c1r>veÌ2. Aüisielr, 8.

Hülrr u. u. Wellen. i844- 4^4 8. 3.

Die Gesellschaft, der wir das Archiv verdanken, erwirbt sich schon

dadurch ein bedeutendes vaterländisches Verdienst, daß sie uns die Aus-
ficht auf eine lange Fortdauer dieser höchst werthvollen Sammlung gc-
währt. Der vorliegende neue Band enthält im 4. Abschnitte: "Beiträge
„zur Geschichte des letzten Decenniums der alten Eidgenossenschaft»,

S. 342 und 343 ein sehr kräftiges und zugleich recht gut stylisirtcS
Schreiben des Landrathes von Jnnerrohden an Bürgermeister und Rath
von Zürich, 6. à. 22. Februar 1791. Der deutsche Kaiser hatte nämlich
von der Eidgenossenschaft die Einwilligung zum Durchmarsche von drei
Compagnien durch das Gebiet des Cantons Basel verlangt, die bestimmt

waren, die Ruhe im Bisthum Basel zu erhalten, und Jnnerrohden
allein verweigerte diese Einwilligung. Ohne Zweifel geschah diese Ver-
Weigerung nach damaligen Verhältnissen im Namen beider Landestheile.

In der »Uebersicht der Literatur von 1841, als Fortsetzung zu G. E.
„von Haller's Bibliothek der Schweizergeschichte», bringt H. Stats-
archival Gerold Meier von Knonau abermal Beweise von der außer-

ordentlichen Thätigkeit, mit der er Alles sammelt, was in dieses Gebiet

gehört, sowie von den seltenen Kenntnissen und der Humanität, die
seine Urtheile durchdringen. Fünf Mal kommt er auf Erscheinungen aus
dem Canton Appenzell zu sprechen.



4t
Verhandlungen der appenzellischen gcmciunüzi-

gen Gesellschaft. 23. Heft. 73 S. (57 — 13V) 8.

In dem Vortrage des Präsidenten, H. Landschreibcr Hohl, gegen
die Lotterien hat uns — S. 77 — die Mittheilung schmerzlich über-

rascht, daß an unserer östlichen Cantonsgrenze Collecteurs wohnen, die

tährlich Hunderte und Tausende von Gulden für die Lotterie - Bureaux
in Lindau und im Vorarlbcrgischen aufzubringen wissen. Daß darunter
manches hübsche Stück Geld aus unserm Lande sei, dürfen wir desto

weniger bezweifeln, da wir namentlich von Walzenhausen her vernehmen,
daß die Leichtgläubigkeit dort häufig auch von Obereck her für solche

Albernheiten mißbraucht werde. — Was H. Lehrer Lutz in Hcrisau
über die Stubeten sagte, wollte uns einen Augenblick beunruhigen;
vorderhand haben wir aber wirklich nicht zu besorgen, daß man da zu

nachsichtig werden dürfte, da ja der große Rath nicht einmal mehr

zugeben will, daß junge Leute beider Geschlechter im Confirmanden-
Unterrichte zusammenkomme», so daß z. B. Schönengrund seine vier
Confirmanden in zwei Classen trennen muß. — H. Landschreibcr Hohl
nimmt in einem zweiten Vortrage das Wort über Sparsamkeit und

sagt manches Beherzigungswerthe. — H. Hugener in Stein bringt
einen Nekrolog des H, Hauptmann Schirmer, und H. Lehrer Signer
entwirst uns ein Gemälde der Tadelsucht. — Recht weite Verbreitung
möchten wir einer Stelle des Protokolles wünschen, wo bei Anlaß eines

Ausfluges der Gesellschaft nach Lindau über unsere Kirchhöfe vortreffliche
Bemerkungen zu finden find.

Der Rechnung zufolge besitzt die Gesellschaft ein Vermögen von
»11 fl. 38 kr. Die Zahl ihrer Mitglieder beträgt 11».

Bericht über die Rechnung der Gemeindcgüter in
Gais vom Jahr 1843. 15 S. 8.

Nechnungöbericht über die Einnahmen und Aus-
gaben der Straßenkorrektion von GaiS nach

Bühl er an die Gemeinde Gais. 20 S. 8.

Gais hat im vergangenen Jahre 8770 fl. 3» kr. an Vermögenssteuern

erhoben, davon 1373 fl. in den Landsäckcl abgeliefert und 4100 fl. für
seine Straßen verwendet. Für die Gründung einer wahren Waisen-
anstatt sind bereits 3341 fl. 47 kr. beisammen, und der Bestand aller
öffentlichen Güter an Capitalien und zur Capitalifirung bestimmten

Geldern beträgt 77,324 fl. 10 kr.

Die ausgezeichnet erfreuliche Correction der Straße nach Bühler,
für welche unser Landsmann, H. Kürsteincr in Gais, den Plan verser-

tigte, kostet der Gemeinde 12,242 fl. 23 kr., die Rechnung über Schlei-
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fung des verkehrten Häuschens einbegriffen. Davon wurden 9738 ff. 23 kr.
durch Vermögenssteuern erhoben; aus freiwilligen Beiträgen flössen
1440 fl. 10 kr., und aus Vermächtnissen 842 fl. 20 kr.

Statuten der Realschu l-Ge sellschaft in Herisau.
St. Gallen, gedruckt in der Zollikoscr'schen Offizin. 1844.
tt S. 8.

In Folge einer bedeutenden Revision dieser Statuten sind sie das erste

Mal gedruckt worden. Die Revision (15. März 1844) hat wirklich
entschieden mehr Ordnung in das Ganze gebracht, wenn auch die Er-
mächtigung zu Ausnahmen ziemlich oft zur Sprache kommt. Am wenig-
sten können wir uns damit befreunden, daß die Anstalt noch immer auch

für den Unterricht in einzelnen Fächern offen bleibt.

Nachlese.

Am Schlüsse des vorigcu Jahres hat sich eine appen-
zellische Miffionsgesellschaft constituirt. Abgeordnete der

Gemeindcvcreinr in Urnäsch, Herisau, Hundweil, Stein
und Schönengrund traten, auf Veranlassung des H. Pfarrer
Etter in Stein, Sonntags den 27. Christmonat im Pfarr-
Hause von Stein zusammen und stellten die Statuten dieser

Verbindung auf. Zweck derselben ist die Belebung des christ-

lichen Sinnes und Gemeinschaftsgefühles überhaupt und des

Eifers für die Missionssache insbesondere. Die Beiträge der

einzelnen Communal-Vereine werden fortan als „Missions-
„beitrage des appenzellischen Hülfsvereines der basclcr Mis-
„sionsanstalt" durch Vermittelung des Vereines in St. Gallen

nach Basel übcrsandt, und zwar in der Absicht, nicht nur
die genannte Anstalt daselbst zu unterstützen, sondern auch

als Hülfsvcrein mit derselben in schriftlichen Verkehr zu treten

und dadurch die christliche Belebung zu befestigen und zu

fördern, die zu den Zwecken dieser Verbindung gehört. Die

Pfarrer von Stein und Hundweil, zwei Schullehrer von

Stein und Lieutenant Reifler daselbst stehen als engeres

Comite an der Spitze der Gesellschaft.
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